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Änderungsantrag zu EP-FR-01

Von Zeile 818 bis 822:
Gute Regierungsführung und Rechtsstaatlichkeit sind unverzichtbare Grundlage für

gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Dort, wo die staatlichen Strukturen

geschwächt sind, wollen wir durch eine Unterstützung der Zivilgesellschaft und demokratischer

politischer Akteure zu einem Wiederaufbau beitragen.Das gewaltfreie Engagement

insbesondere junger Menschen für eine plurale Zivilgesellschaft in ihren Ländern sowie zur

zivilen Konfliktbearbeitung wollen wir in der EU aktiv unterstützen. Eine besondere Rolle kommt

dabei Frauen und marginalisierten Gruppen zu.

Begründung

In den letzten Jahren hat es eine Reihe von wichtigen sozialen Bewegungen insbesondere junge

Menschen in unterschiedlichen Teilen Afrikas gegeben, z.B. in Nigeria oder Sudan. Diese sollten wir

unterstützen, soweit wir das können und sie das wollen. Es geht nicht nur um "schwache" staatliche

Strukturen, sondern auch um repressive Strukturen. "Wiederaufbau" macht für ein Land wie

Südsudan keinen Sinn, weil es nie stärkere staatliche Strukturen gegeben hat.
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